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1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

 
 
 

1.1 Das Land Sachsen-Anhalt gewährt auf der Grundlage
 
 
a) der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.

2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung,
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie
mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Eu-
ropäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013,
S. 320, L 200 vom 26. 7. 2016, S. 140), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/2221 (ABl. L
437 vom 28. 12. 2020, S. 30), in der jeweils geltenden Fassung sowie der hierzu von der EU-Kom-
mission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen,
 
 
 

b) der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 12.
2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen
hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. L 347 vom 20. 12. 2013, S. 289, L 330 vom 3. 12. 2016, S. 12),
zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/558 (ABl. L 130 vom 24. 4. 2020, S. 1), in der je-
weils geltenden Fassung sowie der hierzu von der EU-Kommission verabschiedeten Delegierten
Verordnungen und Durchführungsverordnungen,
 
 
 

c) des Operationellen Programms für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) des
Landes Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020,
 
 
 

d) der Erlasse der Verwaltungsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt für die EU-Fonds EFRE und Euro-
päischer Sozialfonds (EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF) für den EFRE,
 
 
 

e) der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. 12. 2013 über die Anwendung der
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-
Beihilfen (ABl. L 352 vom 24. 12. 2013, S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/972
(ABl. L 215 vom 7. 7. 2020, S. 3), in der jeweils geltenden Fassung unter Beachtung der Anlage,
 
 
 

f) der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) vom 30. 4. 1991 (GVBl. LSA S. 35), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. 3. 2020 (GVBl. LSA S. 108), in der jeweils gelten-
den Fassung, einschließlich der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushalts-
ordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1. 2. 2001, MBl. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl.
vom 21. 12. 2017, MBl. LSA 2018 S. 211) in der jeweils geltenden Fassung und
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g) des Zuwendungsrechtsergänzungserlasses (RdErl. des MF vom 6. 6. 2016, MBl. LSA S. 383, geän-
dert durch RdErl. vom 25. 6. 2020, MBl. LSA S. 254) in der jeweils geltenden Fassung
 
 
 

sowie nach Maßgabe dieser Richtlinien kleinen und mittleren Unternehmen Zuwendungen für Aufwen-
dungen im Rahmen der Vorbereitung und Erstellung von Sanierungskonzepten und Insolvenzplänen.
 
 
1.2 Zweck ist die Förderung der Sanierung von kleinen und mittleren Unternehmen vor dem Antrag
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und die Durchführung von Insolvenzplanverfahren nach Insol-
venzantragstellung, für fortführungswürdige Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte im Land Sach-
sen-Anhalt. Dies dient dem Ziel, die Überlebensrate von solchen, aufgrund der Corona-Krise in wirt-
schaftliche Schwierigkeiten geratenen, Unternehmen zu erhöhen.
 
 
1.3 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, die Bewilligungsstelle entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
 
 
2. Gegenstand der Förderung

 
 
 

Gegenstand der Förderung sind Zuwendungen zu den Ausgaben für Sanierungskonzepte, welche den
Anforderungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Anlehnung an den
vom Institut der Wirtschaftsprüfer formulierten einheitlichen Standard IDW S6 entsprechen, vor Ein-
tritt der Insolvenzantragspflicht oder für die Aufstellung eines Insolvenzplanes gemäß den §§ 217 bis
234 der Insolvenzordnung sowie für den gemäß § 270b Abs. 1 Satz 1 der Insolvenzordnung erforderli-
chen Insolvenzplan.
 
 
3. Zuwendungsempfänger

 
 
 

Zuwendungsempfänger sind kleine und mittlere Unternehmen entsprechend der Definition in Anhang
I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. 6. 2014 zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26. 6. 2014, S. 1, L
283 vom 27. 9. 2014, S. 65), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2021/452 (ABl. L 89 vom 16. 3.
2021, S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, mit Sitz oder Betriebsstätte im Land Sachsen-Anhalt, die
die Erstellung eines Sanierungskonzepts oder Aufstellung eines Insolvenzplanes durchführen.
 
 
4. Zuwendungsvoraussetzungen
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4.1 Antragsberechtigt sind alle Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler (nachfolgend allgemein
als Unternehmen bezeichnet),
 
 
a) die drohend zahlungsunfähig im Sinne des § 18 Abs. 2 der Insolvenzordnung sind oder

 
 
 

b) in Form einer Gesellschaft mit Haftungsbeschränkung, die mehr als die Hälfte des gezeichneten
Stammkapitals infolge aufgelaufener Verluste verloren haben; das ist dann der Fall, wenn sich
mithin nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elemen-
ten, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer
kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht,
oder
 
 
 

c) bei denen zumindest ein Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haftet
und deren in den Geschäftsbüchern ausgewiesene Eigenmittel infolge aufgelaufener Verluste zu
mehr als der Hälfte verlorengegangen sind oder
 
 
 

d) die einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung gestellt ha-
ben oder
 
 
 

e) über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren nach der Insolvenzordnung bereits eröffnet wurde
 
 
 

und die am 31. 12. 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 Nr. 18 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 651/2014 waren, aber danach in Folge des Ausbruchs von COVID-19 Schwierigkeiten
hatten oder in Schwierigkeiten geraten sind. Förderfähig ist je Unternehmen die einmalige Erstellung
eines Sanierungsgutachtens oder Insolvenzplans.
 
 
4.2 Die Umsetzung eines Sanierungskonzepts oder die Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens
muss erwarten lassen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortsetzen kann und das Sanie-
rungskonzept oder der Insolvenzplan auf den wirtschaftlichen Erhalt des Unternehmens ausgerichtet
ist. Der Wechsel des Unternehmensträgers schließt den Erhalt in diesem Sinne nicht aus. Insolvenz-
pläne, die nicht den Erhalt eines Unternehmens zum Inhalt haben, sind nach diesen Richtlinien nicht
förderfähig.
 
 
4.3 Bei Erstellung des Sanierungskonzepts oder des Insolvenzplanes durch einen externen Berater
ist seitens des Antragsstellers der Nachweis zu erbringen, dass der externe Berater die fachliche Eig-
nung für die Erstellung von Sanierungskonzepten nach IDW S6-Standard oder von Insolvenzplänen
aufweist. Externe Berater können Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Personen mit
vergleichbarer Qualifikation sein. Die fachliche Eignung ist anzunehmen, wenn entsprechende Refe-
renzprojekte im Bereich der Erstellung von Sanierungsgutachten oder der Aufstellung von Insolvenz-



- Seite 5 von 8 -

plänen vom externen Berater nachgewiesen werden können. Wird der externe Berater regelmäßig als
Insolvenzverwalter bestellt, gilt die fachliche Eignung als nachgewiesen.
 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

 
 
 

5.1 Zuwendungsart
 
 
Die Zuwendungen werden als Projektförderung gewährt.
 
 
5.2 Finanzierungsart, Form der Zuwendung
 
 
Die Zuwendungen werden als Festbetragsfinanzierung und in Form eines Zuschusses gewährt.
 
 
5.3 Zuwendungsfähige Ausgaben
 
 
Die Zuschüsse werden als anteiliger Beitrag zu den zuwendungsfähigen Ausgaben für die Erstellung
eines Sanierungskonzepts oder eines Insolvenzplanes gewährt. Zuwendungsfähig ist das Nettohono-
rar des externen Beraters oder die für die Erstellung eines Insolvenzplans zusätzlich entstehende Net-
tovergütung des Insolvenzverwalters gemäß der Insolvenzrechtlichen Vergütungsverordnung Fahrt-
und Übernachtungskosten sowie sonstige Auslagen des Gutachters sind nicht zuwendungsfähig.
 
 
5.4 Höhe der Zuwendung
 
 
Der Zuschuss beträgt bis zu 50 v. H. der zuwendungsfähigen Ausgaben, höchstens jedoch
 
 
a) für Unternehmen mit bis zu zehn Arbeitnehmern (Vollzeitäquivalente) höchstens 10 000 Euro,

 
 
 

b) für Unternehmen mit bis zu 50 Arbeitnehmern (Vollzeitäquivalente) höchstens 25 000 Euro und
 
 
 

c) für Unternehmen mit bis zu 249 Arbeitnehmern (Vollzeitäquivalente) höchstens 50 000 Euro.
 
 
 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
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6.1 Das Sanierungskonzept ist grundsätzlich binnen sechs Wochen nach Bewilligung der Zuwendung
den Gläubigern zur Entscheidung vorzulegen. Der den Unternehmenserhalt vorsehende Insolvenzplan
ist grundsätzlich innerhalb von drei Monaten nach Bewilligung der Zuwendung dem Insolvenzgericht
zur Genehmigung vorzulegen. Die Vorlage des Sanierungskonzeptes an die Gläubiger oder des Insol-
venzplanes an das Insolvenzgericht ist der Bewilligungsstelle durch Zugangsnachweis zu belegen.
 
 
6.2 Der Verwendungsnachweis muss spätestens drei Monate nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes
vorliegen.
 
 
6.3 Die in den Nummern 6.1 und 6.2 genannten Fristen können auf Antrag verlängert werden. Der An-
trag ist zu begründen.
 
 
6.4 Bei der Zuwendung handelt es sich in voller Höhe um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1407/2013. Es gelten die ergänzenden Regelungen der Verordnung (EU) 1407/2013
gemäß der Anlage. Sofern diese Regelungen eingehalten werden, gelten die gegebenenfalls ein-
schränkenden Bestimmungen in den Nummern bis .
 
 
6.5 Die Zuwendung ist eine Subvention im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches und unterliegt da-
her bei Vorliegen eines Subventionsbetruges der strafrechtlichen Verfolgung. Die Zuwendungsemp-
fänger sind bei der Antragstellung und bei der Erteilung des Zuwendungsbescheides auf die subven-
tionserheblichen Tatsachen sowie auf die Strafbarkeit des Subventionsbetruges nach § 264 des Straf-
gesetzbuches (VV Nr. 3.5.1 zu § 44 LHO) hinzuweisen. Im Zuwendungsbescheid ist darüber hinaus auf
die Offenbarungspflicht nach § 3 des Subventionsgesetzes vom 29. 7. 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037) in
der jeweils geltenden Fassung hinzuweisen.
 
 
6.6 Mit Einreichen des Antrags berechtigt der Antragsteller die Bewilligungsstelle, alle Daten auf Da-
tenträgern zu speichern und für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit
dieser Richtlinien auszuwerten sowie die Auswertungsergebnisse unter Berücksichtigung datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen zu veröffentlichen. Er erklärt sich ferner zur Auskunft über die Angaben be-
reit, die zur Erfolgskontrolle dieser Richtlinien zu erfassen sind.
 
 
6.7 Des Weiteren hat der Zuwendungsempfänger sich einverstanden zu erklären, dass das Unterneh-
men und das geförderte Vorhaben mit wesentlichen Daten gemäß Anhang XII der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 auf der Liste der Vorhaben erfasst und veröffentlicht wird.
 
 
7. Anweisungen zum Verfahren

 
 
 

7.1 Der Antrag ist bis zum 30. 11. 2021 zu stellen.
 
 
7.2 Bewilligungen können nur bis zum 31. 12. 2021 erfolgen.
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7.3 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides
und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die VV zu § 44 LHO, soweit nicht in diesen
Richtlinien Abweichungen zugelassen worden sind.
 
 
7.4 Die Voraussetzung nach Nummer 4.1 Buchst. a, b und c sowie die Tatsache, dass das Unterneh-
men am 31. 12. 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten war, ist durch eine Bestätigung eines
Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers mit der Antragstellung nachzuwei-
sen. Zur Beurteilung der Voraussetzungen nach Nummer 4.2 ist dem Antrag eine Beschreibung der
Gründe für die Schwierigkeiten des begünstigten Unternehmens (einschließlich einer Bewertung, in-
wiefern eventuelle Schwachpunkte des Geschäftsmodells oder des Systems der Unternehmensfüh-
rung des begünstigten Unternehmens die Schwierigkeiten des Unternehmens verursacht haben) und
möglicher Pläne zur Behebung der Probleme des begünstigten Unternehmens sowie die erwarteten
Ergebnisse beizufügen.
 
 
7.5 Das Unternehmen darf den Auftrag an den Berater erst dann vergeben, wenn die Bewilligungsstel-
le das Vorliegen der Voraussetzungen nach Nummer 4.3 bestätigt hat.
 
 
7.6 Die Auszahlung erfolgt auf Antrag ausschließlich im Erstattungsprinzip nach Vorlage der in Num-
mer 7.7 genannten Nachweise, sowie im Fall der Erstellung eines Insolvenzplans des Nachweises der
Vorlage desselben an das Insolvenzgericht.
 
 
7.7 Abweichend von Nummer 6.2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung (ANBest-P, Anlage 2 zur VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO) wird auf die Vorlage eines zahlenmäßi-
gen Nachweises (Einnahmen- und Ausgabenübersicht) verzichtet. Für die gewährte Zuwendung ist die
Umsetzung der Vorhabeninhalte gemäß den Bedingungen des Zuwendungsbescheides nachzuweisen.
Mit dem Verwendungsnachweis sind dazu vorzulegen:
 
 
a) der den Beratungsinhalt und die Höhe der Vergütung regelnde Beratervertrag und die Schluss-

rechnung des Beraters oder der Vergütungsbeschluss des Insolvenzgerichts für den Insolvenzver-
walter,
 
 
 

b) der Zahlungsnachweis für die Zahlung der zuwendungsfähigen Ausgaben, hilfsweise – soweit die-
ser nicht vorgelegt werden kann – eine Erklärung des Zuwendungsempfängers, dass alle mit dem
Vorhaben im Zusammenhang stehenden Ausgaben getätigt wurden; der Umstand, warum kein
Zahlungsnachweis vorgelegt werden kann, ist zu begründen.
 
 
 

7.8 Zum Zweck der Erfolgskontrolle hat der Zuwendungsempfänger zu einem späteren im Zuwen-
dungsbescheid festzulegenden Zeitpunkt die Bewilligungsstelle darüber zu informieren, ob das Unter-
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nehmen erhalten geblieben ist und das geförderte Sanierungskonzept oder der geförderte Insolvenz-
plan zum Erhalt des Unternehmens beigetragen hat.
 
 
7.9 Bewilligungsstelle und Abrechnungsstelle ist die Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Domplatz 12,
39104 Magdeburg. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt prüft die Voraussetzungen für eine Förderung
abschließend.
 
 
7.10 Nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sind alle Entscheidungen nach diesen Richtlinien auch
dem Insolvenzverwalter bekannt zu geben.
 
 
7.11 Das Ministerium, die für die Förderung im Rahmen des Operationellen Programms EFRE des Lan-
des Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020 eingerichteten Behörden und Stellen, der Landesrechnungshof, der
Europäische Rechnungshof, die Europäische Kommission und die Bewilligungsstelle sind berechtigt,
die zweckbestimmte und fristgerechte Mittelverwendung beim Zuwendungsempfänger zu prüfen oder
durch Beauftragte prüfen zu lassen sowie Auskünfte einzuholen.
 
 
8. Sprachliche Gleichstellung

 
 
 

Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Erl. gelten jeweils in männlicher und weiblicher
Form.
 
 
9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 
 
 

Dieser Erl. tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Er tritt mit Ablauf des 31. 12. 2021 außer
Kraft.
 
Anlagen (nichtamtliches Verzeichnis)

Anlage: Anlage (zu Nummer 1.1 Buchst. e, Nummer 6.4 Satz 2)
 

 


